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EU-DSGVO

Kapitel 8 - Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen

Artikel 77 - Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehorde

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde, insbesondere
in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaRlichen
VerstoBes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstoit.

(2) Die Aufsichtsbehorde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
BeschwerdefUhrer uber den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschliellich der
Maglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 78.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemald ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriaber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel08/artikel77?rev=1518437361 Gedruckt 24.03.2026 20:42


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel08/artikel78

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 8 - Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen
	Artikel 77 - Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde




